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1658 April 15.

TRÖLVERBOT DER STADT ZUG

"Montags den 15 ten  Aprilis Anno 1658 Habent Mein g . herren [Ammann

bzw . Stabführer und Rat ] sambt einem Nambhaften ausschütz von Bürgeren

die Vor 20 Jahren [ d . h . 1637 ] * wider dass schandtliche und heillose

Laster des trolens , aufgerichte und mehrmals bestetigte Articul wider-

umb trewlich Zuohalten auff Verhoffens wollgefallen und nochmalss be-

krefftigen einer Lobl . Burgerschafft aufgenomen , und darmit selbige

Artikhul noch desto mehrerss observiert und nicht widerumb , durch Lö-



chert werden mögen Nachfolgende hinzuogesetzt.
Zum Ersten ” : s . ah  1/43 Pt . 10 Zeile 1 - 14. Hier in AH 102/14 ist die Hö¬

he der Busse - 1637 betrug diese 200 gl . - nicht aufgeführt.
"Zum anderen ": s . ebenda Pt . 4 Zeile 1 - 52

Es folgt der Auszug des Trölverbots von 1637:
[1· ] 8 . SSRQ Zug II 608 (Nr . 1184 ) Pt . 1 . Die ersten 14 Wörter dieses Punk¬

tes fehlen hier in AH 102/14.
"Zum andern ": s . ebenda Pt . 2

"Zum dritten " : s . ebenda Pt . 3 , wobei hier in AH 102/14 die letzten 6 Wör¬
ter dieses Punktes fehlen.

Da das Trölverbot von 1658 auf jenem von 1637 basiert , findet sich am
Anfang dieses Textes noch folgender Eintrag : "Beschechen auf St . Tho¬
mas dess Hl . Apostelstag [ =21 . Dezember ] . . . [ des ] Cristmonaths
A . ° 1637 . ”

1) s . SSRQ Zug II 608 Nr . 1184
2 ) An dieser Stelle bricht der Text von AH 102/14 ab . Es müssen in der Fol¬

ge 1 - 2 Blätter fehlen . Auf dem nächsten Blatt findet sich hier ein Aus¬
zug des Trölverbots von 1637 , wobei zu bemerken ist , dass der Kopist von
AH 102/14 den Text flüchtig und teils fehlerhaft abschrieb.

Von anderer Hand als AH 1/43 ; wohl aus dem Besitze des Zuger Stadt-
und Amtsrates Beat II . Zurlauben . - AH 102 , 68 - 69
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